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257. Bundesgesetz vom 25. April 1990 über
eingetragene Erwerbsgesellschaften (Erwerbs-

gesellschaftengesetz — EGG)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Eingetragene Erwerbsgesellschaft

§ 1. Eine Gesellschaft, die auf einen gemein-
schaftlichen Erwerb unter gemeinsamer Firma
gerichtet ist, zu deren Zweck jedoch eine offene
Handelsgesellschaft oder eine Kommanditgesell-
schaft nicht gegründet werden kann, ist

1. eine offene Erwerbsgesellschaft, wenn bei
keinem der Gesellschafter die Haftung gegen-
über den Gesellschaftsgläubigern beschränkt
ist, und

2. eine Kommandit-Erwerbsgesellschaft, wenn
bei einem oder bei einigen der Gesellschafter
die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläu-
bigern auf den Betrag einer bestimmten
Vermögenseinlage beschränkt ist (Kommandi-
tisten), während bei dem anderen Teil der
Gesellschafter eine Beschränkung der Haftung
nicht stattfindet (persönlich haftende Gesell-
schafter).

Firma

§ 2. (1) Die Firma der offenen Erwerbsgesell-
schaft hat die Bezeichnung „offene Erwerbsgesell-
schaft", die Firma der Kommandit-Erwerbsgesell-
schaft hat die Bezeichnung „Kommandit-Erwerbs-
gesellschaft" zu enthalten. Diese Bezeichnungen
dürfen mit „OEG" oder „KEG" abgekürzt werden.

(2) Die Firma eines Einzelkaufmanns oder einer
Handelsgesellschaft darf nur unter Aufnahme der

im Abs. 1 vorgesehenen Bezeichnung fortgeführt
werden. Vollkaufleute oder Handelsgesellschaften
dürfen die Firma einer offenen Erwerbsgesellschaft
oder einer Kommandit-Erwerbsgesellschaft nur
unter Weglassung dieser Bezeichnung oder mit
einem die Nachfolge andeutenden Zusatz, andere
Einzelunternehmer dürfen sie nicht fortführen.

Eintragung

§ 3.(1) Gesellschaften nach § 1 Z 1 und 2 sind zur
Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Vor
der Eintragung bestehen sie als solche nicht.

(2) Im übrigen gelten die Bestimmungen über das
Handelsregister mit der Maßgabe, daß für Gesell-
schaften, die nicht einer Kammer der gewerblichen
Wirtschaft angehören, an die Stelle der Handels-
kammer (der Organe des Handelsstandes) die
zuständige gesetzliche Interessenvertretung tritt.
Gibt es eine solche nicht, so sind die Bestimmungen
über die Mitwirkung der Handelskammer (der
Organe des Handelsstandes) nicht anzuwenden.

Anzuwendende Bestimmungen des Handelsrechts

§4. (1) Auf eingetragene Erwerbsgesellschaften
sind die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs und
der Vierten Einführungsverordnung zum Handels-
gesetzbuch über die offene Handelsgesellschaft und
die Kommanditgesellschaft sowie — unter Bedacht-
nahme auf die §§ 2 und 6 — die für . diese
Gesellschaften geltenden Vorschriften über die
Firma anzuwenden.

(2) Zur Führung von Handelsbüchern sind
eingetragene Erwerbsgesellschaften als solche nicht
verpflichtet.
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Gewerberecht

§ 5. Die Bestimmungen des Gewerberechts über
Personengesellschaften des Handelsrechts und
andere Bestimmungen, die den Erwerb und die
Ausübung von Befugnissen durch Personengesell-
schaften des Handelsrechts regeln, gelten auch für
eingetragene Erwerbsgesellschaften.

Freie Berufe

§ 6. (1) Ist Zweck einer eingetragenen Erwerbs-
gesellschaft die Ausübung eines freien Berufs, so
darf diese Berufsausübung nur im Einklang mit den
berufsrechtlichen Vorschriften erfolgen.

(2) Soweit die berufsrechtlichen Vorschriften für
die Firma nicht anderes vorsehen, hat die Firma
einen Hinweis auf den ausgeübten freien Beruf zu
enthalten. An die Stelle der Bezeichnung „offene
Erwerbsgesellschaft" kann die Bezeichnung „Part-
nerschaft" oder — sofern die Firma nicht die
Namen aller Gesellschafter enthält — der Zusatz
„und (&) Partner", an die Stelle der Bezeichnung
„Kommandit-Erwerbsgesellschaft" kann die Be-
zeichnung „Kommandit-Partnerschaft" treten.

Änderung des Handelskammergesetzes

§ 7. Das Handelskammergesetz, BGBl.
Nr. 182/1946, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 663/1983, wird geändert wie
folgt:

1. (Verfassungsbestimmung) Im § 1 Abs. 1 sind
nach den Worten „offener Handelsgesellschaften
(Kommanditgesellschaften)" die Worte „und einge-
tragener Erwerbsgesellschaften" einzufügen.

2. Im § 3 Abs. 2 sind nach den Worten „offenen
Handelsgesellschaften (Kommanditgesellschaften)"
vor dem Beistrich die Worte „und eingetragenen
Erwerbsgesellschaften" einzufügen.

Änderung des Einkommensteuergesetzes

§ 8. Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBl.
Nr. 400, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 660/1989, wird geändert wie folgt:

1. Der bisherige Inhalt des § 5 erhält die
Absatzbezeichnung „(1)".

2. Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Abs. 1 ist auf eingetragene Erwerbsgesell-
schaften nur anzuwenden, wenn eine Verpflichtung
zur Buchführung nach § 125 BAO besteht."

Änderung des Gerichtsgebührengesetzes

§ 9. Das Gerichtsgebührengesetz, BGBl.
Nr. 501/1984, zuletzt geändert durch das Bundes-

gesetz BGBl. Nr. 654/1989, wird geändert wie
folgt:

In der Tarifpost 10 I Buchstabe a, Buchstabe b
und Buchstabe d hat die Z 2 jeweils zu lauten:

„2. bei offenen Handelsgesellschaften, Komman-
ditgesellschaften und eingetragenen Erwerbs-
gesellschaften,"

Übergangsbestimmung

§ 10. Wird eine im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Bundesgesetzes bestehende Gesellschaft
bürgerlichen Rechts innerhalb von sechs Monaten
nach dem Inkrafttreten zur Eintragung in das
Handelsregister als offene Erwerbsgesellschaft oder
Kommandit-Erwerbsgesellschaft angemeldet, so
werden

1. durch den Gesellschaftsvertrag eine Gebüh-
renpflicht nach § 33 TP 16 Abs. 1 oder 2 GebG
und

2. wenn Hauptmietrechte der Gesellschafter mit
dem Unternehmen auf die eingetragene
Erwerbsgesellschaft übergehen, die Rechtsfol-
gen nach § 12 Abs. 3 dritter Satz MRG

keinesfalls ausgelöst.

Inkrafttreten, Vollziehung

§ 11. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem
1. Jänner 1991 in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung
1. der §§ 5 und 7 dieses Bundesgesetzes ist der

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten,

2. des § 8 und des § 10 Z 1 dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen,

3. der übrigen Bestimmungen dieses Bundesge-
setzes ist der Bundesminister für Justiz betraut.

Waldheim

Vranitzky

258. Bundesgesetz vom 25. April 1990, mit
dem das Gesetz betreffend das Baurecht
geändert wird (Baurechtsgesetznovelle 1990 —

BauRGNov. 1990)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Gesetz vom 26. April 1912, RGBl. Nr. 86,
betreffend das Baurecht, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 403/1977, wird geändert
wie folgt:
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1. Dem Titel ist der folgende Klammerausdruck
anzufügen:

„(Baurechtsgesetz — BauRG)"

2. § 2 wird aufgehoben.

3. § 3 hat zu lauten:

„§ 3. (1) Das Baurecht kann nicht auf weniger als
zehn und nicht mehr als hundert Jahre bestellt
werden.

(2) Besteht das Entgelt für die Bestellung des
Baurechtes in wiederkehrenden Leistungen (Bau-
zins), so muß deren Ausmaß und Fälligkeit bestimmt
sein; Wertsicherungsvereinbarungen sind zulässig,
sofern das Ausmaß des Bauzinses nicht durch die
Bezugnahme auf den Wert von Grund und Boden
bestimmt wird."

4. Nach § 6 ist folgender § 6 a einzufügen:

„§ 6 a. Einem Bauberechtigten kann von den
anderen Bauberechtigten Wohnungseigentum ein-
geräumt werden (Baurechtswohnungseigentum).
Das Wohnungseigentumsgesetz 1975, BGBl.
Nr. 417, in der jeweils geltenden Fassung gilt für das
Baurechtswohnungseigentum sinngemäß."

5. Alle Paragraphen mit mehr als einem Absatz
erhalten Absatzbezeichnungen nach der Folge der
in Kraft stehenden Absätze.

Artikel II

Die Verordnung des Justizministers im Einver-
nehmen mit dem Minister für öffentliche Arbeiten,
dem Minister des Innern und dem Finanzminister
vom 11. Juni 1912, RGBl. Nr. 114, über die
Durchführung des Gesetzes, betreffend das Bau-
recht, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl.
Nr. 74/1930, wird geändert wie folgt:

Die §§ 1 bis 5 werden aufgehoben.

Artikel III

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Juli 1990
in Kraft.

(2) Vereinbarungen über die Wertsicherung des
Bauzinses, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Bundesgesetzes geschlossen worden sind und
dem § 3 Abs. 2 BauRG in der Fassung dieses
Bundesgesetzes entsprechen, sind von diesem
Zeitpunkt an rechtswirksam.

(3) Zahlungen des Bauzinses, die vor dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes
auf Grund einer Wertsicherungsvereinbarung gelei-
stet worden sind, können wegen des Verstoßes
gegen § 3 Abs. 2 BauRG in der bisher geltenden
Fassung nicht zurückgefordert werden.

(4) Abs. 3 ist auf anhängige Rechtsstreitigkeiten
nur dann anzuwenden, wenn die Klage nach dem
31. März 1990 bei Gericht eingebracht worden ist.

(5) Der Grundeigentümer kann vom Bauberech-
tigten für die Zukunft die Erhöhung des Bauzinses
auf ein angemessenes Ausmaß sowie eine Wertsi-
cherung verlangen, soweit

1. der Baurechtsvertrag vor dem Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes geschlossen worden ist,

2. der Bauzins offenbar unangemessen ist,
3. der Baurechtsvertrag keine oder eine solche

Vereinbarung über die Wertsicherung des
Bauzinses enthält, die dem § 3 Abs. 2 BauRG
in der Fassung dieses Bundesgesetzes nicht
entspricht, und

4. nach den Umständen, unter denen der
Baurechtsvertrag geschlossen worden ist,
angenommen werden kann, daß eine Wertsi-
cherung vereinbart worden wäre, wenn sie
zulässig gewesen wäre.

(6) Soweit sich der Grundeigentümer und der
Bauberechtigte über die Erhöhung des Bauzinses
nicht einigen, hat hierüber auf Antrag das für
Zivilrechtssachen zuständige Bezirksgericht, in
dessen Sprengel das Grundstück gelegen ist, zu
entscheiden. Hiefür gelten die allgemeinen Bestim-
mungen über das Verfahren außer Streitsachen mit
den in § 37 Abs. 3 Z 6, 8 bis 10, 12, 13 und 15 bis 21
MRG genannten Besonderheiten.

(7) Der Anspruch auf Erhöhung des Bauzinses
erlischt, wenn er nicht binnen einem Jahr nach dem
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes durch Vertrag
oder Vergleich anerkannt oder gerichtlich geltend
gemacht wird.

(8) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Justiz betraut.

Waldheim

Vranitzky

2 5 9 . Bundesgesetz vom 25. April 1990, mit
dem das Richterdienstgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Richterdienstgesetz, BGBl. Nr. 305/1961,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 179/1990, wird wie folgt geändert:

1. § 63 lautet:

„Nebenbeschäftigung

§ 63. (1) Nebenbeschäftigung ist jede Beschäfti-
gung, die der Richter außerhalb seines Dienstver-
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hältnisses und einer allfälligen Nebentätigkeit
ausübt.

(2) Der Richter darf keine Nebenbeschäftigung
ausüben, die der Würde seines Amtes widerstreiten
oder die ihn bei Erfüllung seiner Dienstpflichten
behindern oder die Vermutung der Befangenheit in
Ausübung des Dienstes hervorrufen oder sonstige
wesentliche dienstliche Interessen gefährden
könnte. Im Zusammenhang mit der Ausübung von
Nebenbeschäftigungen — ausgenommen wissen-
schaftliche Nebenbeschäftigungen — hat der
Richter jeden Hinweis auf sein Richteramt zu
unterlassen und dafür zu sorgen, daß ein solcher
Hinweis von anderer Seite unterbleibt.

(3) Dem Richter ist die Ausübung von Nebenbe-
schäftigungen untersagt, soweit das zeitliche Aus-
maß oder die Zeit der Ausübung eine Behinderung
bei der Erfüllung der Dienstpflichten mit sich
bringen könnte.

(4) Dem Richter ist es untersagt, dem Vorstand,
dem Aufsichtsrat, dem Verwaltungsrat oder einem
sonstigen Organ einer auf Gewinn gerichteten
juristischen Person anzugehören. Im Falle der
Zugehörigkeit des Richters zu einem Organ einer
anderen juristischen Person darf für diese Beschäfti-
gung weder dem Richter selbst noch einer anderen
Person ein Entgelt zufließen.

(5) Die Eintragung von Richtern des Dienststan-
des in die von den Präsidenten der Gerichtshöfe
I. Instanz zu führenden Sachverständigenliste ist
unzulässig.

(6) Die Aufnahme, die Art und das Ausmaß einer
erwerbsmäßigen Nebenbeschäftigung sowie deren
Beendigung sind unverzüglich der Dienstbehörde
zu melden. Wesentliche Änderungen sind gleichfalls
unverzüglich bekanntzugeben.

2. Nach § 63 wird folgender § 63 a eingefügt:

„Nebentätigkeit

§ 63 a. (1) Nebentätigkeit ist jede dem Richter
ohne unmittelbaren Zusammenhang mit seinen
dienstlichen Aufgaben in der Rechtsprechung und
der Justizverwaltung übertragene weitere Tätigkeit,
für die das Richteramt gesetzliche Voraussetzung
ist.

(2) Soweit eine Nebentätigkeit nicht durch die
Dienstbehörde des Richters übertragen wird, ist vor
Übertragung die Zustimmung der Dienstbehörde
einzuholen. Ohne diese Zustimmung ist die
Ausübung einer solchen Nebentätigkeit unzulässig.

(3) Die Zustimmung ist zu versagen, wenn von
der Dienstbehörde wahrzunehmende Interessen
beeinträchtigt werden.

(4) Eine Vergütung nach § 25 Abs. 1 des
Gehaltsgesetzes 1956 gebührt dem Richter nur

insoweit, als die Nebentätigkeit für den Bund
ausgeübt wird."

3. § 66 Abs. 10 lautet:

„(10) Die Minderung der Bezüge tritt mit
Rechtskraft der gemäß den §§ 104 Abs. 1 lit. c und
106 verhängten Disziplinarstrafe ein."

4. Der bisherige § 146 erhält die Absatzbezeich-
nung „(1)". Als neuer Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Für die Dauer der Suspendierung darf der
Richter auch Nebentätigkeiten nicht ausüben."

5. § 150 lautet:

„Kürzung der Bezüge für die Dauer der Suspendie-
rung

§ 150. (1) Die durch Beschluß des Disziplinarge-
richtes verfügte Suspendierung hat für deren Dauer
die Kürzung der Bezüge — mit Ausnahme der
Haushaltszulage — auf zwei Drittel zur Folge. Das
Disziplinargericht kann jedoch auf Antrag des
Richters oder von Amts wegen die Kürzung der
Bezüge mindern oder aufheben, wenn und soweit
dies für den notwendigen Lebensunterhalt des
Richters und seiner unterhaltsberechtigten Angehö-
rigen unbedingt erforderlich ist.

(2) Die infolge der Kürzung gemäß Abs. 1
einbehaltenen Beträge sind dem Richter nachzuzah-
len, wenn das Disziplinarverfahren

1. durch gänzlichen Freispruch oder durch
Verhängung einer Ordnungsstrafe endet oder

2. eingestellt wird, es sei denn, daß der Richter
während des Disziplinarverfahrens aus dem
Dienstverhältnis ausgetreten ist.

§ 13 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 ist nicht
anzuwenden."

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juni 1990 in
Kraft.

(2) Bestehende Eintragungen von Richtern in die
von den Präsidenten der Gerichtshöfe I. Instanz zu
führenden Sachverständigenlisten sind zu löschen.

(3) Übt der Richter im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Bundesgesetzes eine Nebentätigkeit aus,
so hat er um die Zustimmung der Dienstbehörde
binnen drei Monaten nach dem Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes anzusuchen.

Waldheim

Vranitzky
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260. Bundesgesetz vom 25. April 1990 über
die Erweiterung der Zuständigkeit des Bezirks-
gerichtes Döbling und die Änderungen des
Bezirksgerichts-Organisationsgesetzes für
Wien (2. Novelle zum Bezirksgerichts-Organi-

sationsgesetz für Wien)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Änderungen des Bezirksgerichts-Organisationsge-
setzes für Wien

Das Bezirksgerichts-Organisationsgesetz für
Wien, BGBl. Nr. 203/1985, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 291/1988, wird geän-
dert wie folgt:

1. Der Abs. 1 des § 4 hat zu lauten:

„§ 4. (1) Der Sprengel des Exekutionsgerichtes
Wien umfaßt — soweit im Abs. 2 nichts anderes
angeordnet ist — in allen Angelegenheiten des
Exekutionsverfahrens und der Exekution zur
Sicherstellung nach § 18 Z 3 und 4 EO die Bezirke I
und III bis XV."

2. Der § 5 hat zu lauten:

„§ 5. Der Sprengel des Strafbezirksgerichtes
Wien umfaßt die Bezirke I und III bis XV".

Artikel II

Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 1. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Jänner
1991 in Kraft.

§2. (1) Auf Verfahren, die vor dem 1. Jänner
1991 anhängig geworden sind, ist der Art. I auch
nach dem 31. Dezember 1990 nicht anzuwenden.

(2) Auf Exekutionsverfahren ist jedoch der Art. I
Z 1 in Verbindung mit dem § 2 Z 6 des Bezirksge-
richts-Organisationsgesetzes für Wien auch dann
anzuwenden, wenn diese Verfahren mit Ablauf des
31. Dezember 1990 bereits anhängig waren.

(3) Wird ein vom Strafbezirksgericht Wien
rechtskräftig beendetes Strafverfahren nach dem
31. Dezember 1990 erneuert (§§ 292, 359, 477
Abs. 1 StPO), so richtet sich die Zuständigkeit für
dieses Verfahren nach dem Art. I Z 2 in Verbindung
mit dem § 2 Z 6 des Bezirksgerichts-Organisa-
tionsgesetzes für Wien.

§ 3. Bereits von dem der Kundmachung dieses
Bundesgesetzes folgenden Tag an können Durch-
führungsverordnungen erlassen und organisatori-
sche und personelle Maßnahmen im Zusammen-
hang mit dem Art. I sowie dem § 2 vorbereitet
werden. Solche Verordnungen und Maßnahmen
dürfen aber erst mit dem im § 1 genannten
Zeitpunkt in Wirksamkeit gesetzt werden.

§4. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Justiz betraut.

Waldheim

Vranitzky
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